
Statuten der Bürgergemeinde Davos

In der Bürgerlandsgemeinde vom 1. Mai 1994 angenommen

I. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1
Die Bürgergemeinde Davos besteht aus den in der politischen 
Gemeinde Davos (Landschaft Davos Gemeinde) wohnhaften Land-
schaftsbürgern. Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts im
Sinne von Art. 77ff. des kantonalen Gemeindegesetzes.1

Die in diesen Statuten verwendeten Begriffe Bürger, Präsident etc.
umfassen jeweils die Angehörigen beider Geschlechter.

Art. 2
Der Bürgergemeinde steht im Rahmen des kantonalen Rechts die
Selbstverwaltung, insbesondere auch das Recht zur Verwaltung ihres
Vermögens, zu. Sie ist in erster Linie für die Erteilung und Zusiche-
rung des Landschaftsbürgerrechtes und für die Entlassung aus dem-
selben zuständig. Sie verfolgt und unterstützt zudem die Erreichung
gemeinnütziger Ziele.

Die soziale Fürsorge und die Unterstützung Bedürftiger ist Sache
der Landschaft Davos Gemeinde.

Art. 3
Die Bürgergemeinde Davos besitzt eigenes Vermögen. Sie bestreitet
ihre laufenden Ausgaben in erster Linie aus den Vermögenserträgen.

Weder aus Vermögen noch Ertrag der Bürgergemeinde wird Bür-
gernutzen ausgerichtet.

Art. 4
Für die Erteilung und Zusicherung des Landschaftsbürgerrechts so-
wie für die Entlassung aus dem Landschaftsbürgerrecht gelten die
entsprechenden Bestimmungen des Bundes2, des Kantons3 und des
Einbürgerungsgesetzes der Landschaft Davos.4

Art. 5
Stimmberechtigt in Angelegenheiten der Bürgergemeinde sind die 
in der Gemeinde wohnhaften Landschaftsbürger, die das 18. Alters-
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jahr erfüllt haben und nicht wegen Geisteskrankheit oder Geistes-
schwäche entmündigt wurden.

Im Übrigen richtet sich das Stimmrecht nach dem kantonalen Ge-
setz über die Ausübung der politischen Rechte.1

Art. 6
Jeder stimmberechtigte Landschaftsbürger ist in ein Amt der Bürger-
gemeinde wählbar. Die ordentliche Amtsperiode stimmt mit der
Amtsperiode des Grossen Landrates der Landschaft Davos Gemein-
de überein.

Art. 72

Die Mitglieder des Bürgerrates sowie dessen Funktionäre werden
gemäss den vom Bürgerrat zu Beginn jeder Amtsperiode neu festge-
legten Ansätzen entschädigt.

Der Präsident bezieht für seine Mühewaltung und Verantwortlich-
keit eine jährliche pauschale Entschädigung, welche zu Beginn jeder
Amtsperiode vom Bürgerrat neu festgelegt wird.

Ausserdem haben die Mitglieder des Bürgerrates und dessen Funk-
tionäre Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Spesen.

Art. 8
Ein Bürgergemeindebeamter oder ständiger Bürgergemeindeange-
stellter kann der ihm unmittelbar vorgesetzten Behörde nicht an-
gehören. Er kann jedoch mit beratender Stimme zu den Verhandlun-
gen zugezogen werden.

Mitglieder des Bürgerrates können nicht Rechnungsrevisoren sein.
Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie, Ehegatten und Ge-

schwister dürfen nicht gleichzeitig derselben Bürgergemeindebehör-
de angehören.

Ein Mitglied des Bürgerrates oder der Bürgerlandsgemeinde hat
bei Verhandlungen und Abstimmungen über eine Einbürgerungsan-
gelegenheit in Ausstand zu treten, wenn es selbst, sein Ehegatte, eines
seiner Geschwister oder einer seiner Verwandten und Verschwäger-
ten in gerader Linie daran ein unmittelbar persönliches Interesse hat.

Ob Ausstandsgründe vorliegen, entscheidet die betroffene Behörde
im Ausstand der Betroffenen.
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Art. 9
Das Petitionsrecht ist gewährleistet. Jeder Landschaftsbürger kann
dem Bürgerrat Aufträge und Begehren schriftlich unterbreiten. Die-
ser ist verpflichtet, dazu beförderlich Stellung zu nehmen.

Art. 10
200 stimmberechtigte Landschaftsbürger können unterschriftlich die
Revision dieser Statuten und des Einbürgerungsgesetzes1 der Land-
schaft Davos verlangen. Die Initiative kann entweder in Form einer
allgemeinen Anregung oder eines ausgearbeiteten Entwurfes ein ge-
bracht werden. Sie ist mit den Unterschriften beim Bürgerrat einzu-
reichen.

Der Bürgerrat ist verpflichtet, solche Initiativbegehren, mit seiner
Stellungnahme versehen, spätestens innert Jahresfrist der Bürger-
landsgemeinde zur Abstimmung vorzulegen.

Art. 11
In der Bürgerlandsgemeinde kann jeder stimmberechtigte Land-
schaftsbürger unter Vorbehalt des Persönlichkeitsschutzes der Be-
troffenen, Auskunft über den Stand oder die Erledigung einer Ein-
bürgerungsangelegenheit verlangen. Über Verhandlungen betreffend
Einbürgerung ehrenhalber wird keine Auskunft erteilt.

Art. 122

Das Rekursrecht gegen Beschlüsse und Verfügungen der Organe der
Bürgergemeinde richtet sich nach der kantonalen Gesetzgebung. 

Art. 13
Über die Verhandlungen der Bürgerlandsgemeinde und des Bürger-
rates sind gesonderte Protokolle zu führen.

Diese sind bei nächster Gelegenheit zur Genehmigung vorzulegen
und nachfolgend vom Präsidenten und vom Protokollführer zu unter-
zeichnen.

Art. 14
Die Protokolle der Bürgerlandsgemeinde stehen jedem Stimmbe-
rechtigten zur Einsicht offen. Die Einsicht in die Protokolle des Bür-
gerrates wird nur gestattet, wenn schutzwürdige Interessen geltend
gemacht werden können.
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II. Bürgergemeindeorganisation

Art. 15
Organe der Bürgergemeinde sind:
a) die Bürgerlandsgemeinde
b) der Bürgerrat
c) die Rechnungsrevisoren

a) Die Bürgerlandsgemeinde

Art. 16
Die Bürgerlandsgemeinde ist das oberste Organ der Bürgergemein-
de.

Sie wählt aus den in der Landschaft Davos Gemeinde wohnhaften
Bürgern den Bürgerratspräsidenten.

Sie wählt aus den Reihen des Bürgerrates den Bürgerratsvizepräsi-
denten.

Sind, abgesehen vom Bürgerratspräsidenten, weniger als sechs
Landschaftsbürger im Grossen und Kleinen Landrat vertreten, wählt
die Bürgerlandsgemeinde aus den in der Landschaft Davos Gemein-
de wohnhaften Bürgern die erforderlichen Bürgerräte.

Sie wählt aus den Einwohnern der Landschaft Davos Gemeinde die
Rechnungsrevisoren.

Sie beschliesst neue einmalige Ausgaben von mehr als Fr. 50 000.–
für den gleichen Gegenstand und neue jährlich wiederkehrende Aus-
gaben von mehr als Fr. 10 000.– für den gleichen Gegenstand.

Sie genehmigt die Jahresrechnung der Bürgergemeinde.
. . . 1

Art. 17
Die Bürgerlandsgemeinde wird nach Bedarf vom Bürgerrat einberu-
fen.

Jede Bürgerlandsgemeinde ist beschlussfähig, wenn sie durch vor-
ausgehende zweimalige Publikation der Traktanden im amtlichen
kommunalen Publikationsorgan einberufen wurde. Die erste Publika-
tion hat mindestens drei Wochen vor der Bürgerlandsgemeinde zu er-
folgen.
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. . .1

Art. 18
Die Bürgerlandsgemeinde wird vom Bürgerratspräsidenten geleitet.
Im Verhinderungsfall tritt der Vizepräsident und in dessen Verhinde-
rungsfall das älteste Bürgerratsmitglied an seine Stelle.

Art. 19
Die Bürgerlandsgemeinde bezeichnet den Protokollführer und die
notwendigen Stimmenzähler.

Art. 20
Wahlen und Abstimmungen werden offen durchgeführt, sofern das
schriftliche Verfahren nicht von einem anwesenden Bürger ausdrück-
lich verlangt wird.2

Der Bürgerrat kann für Statuten- und Gesetzesvorlagen eine Ur-
nenabstimmung in den Fraktionsgemeinden anordnen. Botschaft,
Vorlagen und Stimmzettel sind den Stimmberechtigten spätestens
drei Wochen vor dem Abstimmungstermin zuzustellen. Für Urnenab-
stimmungen gelten im übrigen sinngemäss die Bestimmungen der
Landschaft Davos Gemeinde.3

Im ersten Wahlgang gilt das absolute, in einem allfälligen zweiten
Wahlgang das relative Mehr. Bei Stimmengleichheit entscheidet das
Los.

Bei Sachabstimmungen gilt eine Vorlage als angenommen, wenn
die Zahl der Ja-Stimmen die Hälfte der gültigen Stimmen übersteigt.
Stehen die Stimmen ein, ist die Vorlage abgelehnt.

Art. 21
Ein Beschluss der Bürgerlandsgemeinde kann dieser jederzeit zur
Wiedererwägung unterbreitet werden. Vorbehalten bleiben Rechte
Dritter.

Vor Ablauf eines Jahres seit dem In-Kraft-Treten eines Beschlusses
kann auf eine Wiedererwägung nur eingetreten werden, wenn diese
mit Zweidrittelsmehrheit der Stimmenden beschlossen wird.
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b) Der Bürgerrat

Art. 22
Der Bürgerrat besteht aus dem Bürgerratspräsidenten und mindes -
tens sechs weiteren Mitgliedern. Sämtliche Landschaftsbürger, die
Mitglieder des Grossen oder Kleinen Landrates sind, sind von Amtes
wegen Bürgerratsmitglieder.

Art. 23
Der Bürgerrat ist das Vollziehungs- und Verwaltungsorgan der Bür-
gergemeinde. Der Bürgerrat entscheidet in allen Angelegenheiten,
für die nicht die Bürgerlandsgemeinde zuständig ist.

Er verwaltet das Vermögen der Bürgergemeinde. Die Rechnung
führt der Präsident. Die Einzelheiten werden in einem Reglement
festgehalten.

Er führt das Einbürgerungsverfahren gemäss Ein bür gerungs ge -
setz1 durch.2

Der Bürgerrat vertritt die Bürgergemeinde gegenüber Dritten und
vor Gericht. Zur Führung eines anzuhebenden oder vom Gegner ein-
geleiteten Zivilprozesses bedarf der Bürgerrat ausserhalb des sum-
marischen Verfahrens der vorgängigen Ermächtigung durch die Bür-
gerlandsgemeinde, unter Vorbehalt dringender Fälle, in denen die Er-
mächtigung nachgeholt werden kann.

Der Bürgerratspräsident, im Verhinderungsfall der Vizepräsident
und in dessen Verhinderungsfall das älteste Bürgerratsmitglied, führt
zusammen mit dem Protokollführer oder mit einem Mitglied des Bür-
gerrates die rechtsverbindliche Unterschrift für die Bürgergemeinde.

Art. 24
Der Bürgerrat wird durch den Bürgerratspräsidenten einberufen, so
oft es die Geschäfte erfordern.

Die Einberufung des Bürgerrates erfolgt mindestens 14 Tage im
Voraus unter schriftlicher Bekanntgabe der Traktanden.

Auf Verlangen von fünf Mitgliedern des Bürgerrates ist der Bür-
gerratspräsident verpflichtet, innert Monatsfrist eine ausserordentli-
che Sitzung einzuberufen.

Der Bürgerrat ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf Mitglieder
anwesend sind.

Art. 25
Der Bürgerratspräsident bereitet die Traktandenliste für die Sitzun-
gen des Bürgerrates vor. Er präsidiert die Sitzungen des Bürgerrates
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und sorgt, wenn nötig unter Beizug der übrigen Mitglieder des Bür-
gerrates, für den Vollzug der gefassten Beschlüsse. In dringenden Fäl-
len kann er vorsorglich provisorische Anordnungen treffen.

Im Verhinderungsfall tritt der Vizepräsident und in dessen Verhin-
derungsfall das älteste Bürgerratsmitglied an seine Stelle.

Für jede Sitzung bestimmt der Bürgerrat einen Protokollführer.
Dieser muss nicht Bürger sein.

Art. 26
Für alle Entscheide gilt das absolute Mehr der anwesenden Mitglie-
der. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Präsident.

Jedes Mitglied ist zur Abgabe seiner Stimme verpflichtet. Vorbehal-
ten bleiben die Bestimmungen über den Ausstand.

c) Rechnungsrevisoren

Art. 27
Die beiden Rechnungsrevisoren prüfen gleichzeitig mit der Revision
der allgemeinen Verwaltung der Landschaft Davos Gemeinde die
Rechnungsführung der Bürgergemeinde.

III. Schluss- und Übergangsbestimmungen

Art. 28
Der im Eigentum der Bürgergemeinde stehende Spendfonds wird
rückwirkend per 1. Januar 1994 aufgelöst und stellt neu Vermögen der
Bürgergemeinde dar.

Art. 29
Diese Statuten können jederzeit auf Antrag des Bürgerrates ganz
oder teilweise  revidiert werden. Vorbehalten bleibt zudem Art. 10
dieser Statuten.

Art. 30
Die vorliegenden Statuten treten mit ihrer Annahme durch die Bür-
gerlandsgemeinde in Kraft. Sie sind der Regierung zur Genehmigung
vorzulegen.1

Dies gilt auch für jede nachträgliche Änderung oder Ergänzung der
Statuten.

7

16

30. 6. 97

1 Von der Regierung mit Beschluss vom 24. 5. 94 genehmigt.

Abstimmungen,
Wahlen

Rechnungs-
revisoren

Spendfonds

Revision

Inkrafttreten





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /AbsoluteColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.40278
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.40278
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (CIE RGB)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


